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Leichter gemacht: der Beratungs-

und Dokumentationsverzicht

Nachdem nun am 7. Juli 2017 auch der Bundesrat seine Zustimmung zum neuen Vermittlerrecht erteilt hat,

können detailliertere Ratschläge ausgesprochen werden, wie der Versicherungsmakler die gesetzlichen

Neuregelungen ab dem 23.02.2018 anwenden kann. Damit es keine Missverständnisse gibt, erfolgt der

deutliche Hinweis, dass ein Beratungs- und Dokumentationsverzicht im Fernabsatz ab dem 23.02.2018 auch

in Textform erfolgen kann. Die Änderung dieser gesetzlichen Regelung bedeutet nicht, dass bereits zuvor ein

Beratungs- und Dokumentationsverzicht „zum Beispiel über das Internet“ per E-Mail erklärt werden kann.

Es bedarf unbedingt der Schriftform bis zum 23.02.2018!

Es bedarf unbedingt einer (vorherigen) Belehrung,

dass der Versicherungsnehmer ausdrücklich darauf

hingewiesen worden ist, dass sich ein Verzicht nachteilig

auf seine Möglichkeit auswirken kann, gegen den

Versicherungsvermittler Schadenersatzansprüche nach § 63

VVG geltend zu machen.

Erst im kommenden Jahr ist es also möglich, dass der

Versicherungsnehmer auch in Textform, also zum Beispiel per

E-Mail, verzichtet. Insofern lautet der Wortlaut des künftigen

§ 61 Abs. 2 (letzter Satz) VVG wie folgt:

„Handelt es sich um einen Vertrag im Fernabsatz im Sinne

des § 312c des Bürgerlichen Gesetzbuches, kann der

Versicherungsnehmer in Textform verzichten.“

Bei der Umsetzung dieser neuen gesetzlichen Regelung

sollte darauf geachtet werden, dass der künftige

Versicherungsnehmer erst die Rechtsbelehrung im

vorgenannten Sinne erhält, bevor er (anschließend) den

Verzicht erklärt. Streng genommen ist also erst die

Rechtsbelehrung und dann anschließend der Verzicht zu

erklären.

Rechtsanwalt Stephan Michaelis LL.M., Kanzlei Michaelis

Rechtsanwälte

Im Rahmen einer onlinebasierten Vermittlung würden wir

also empfehlen, dass erst der Kunde anklickt, dass er

die Rechtsbelehrung erhalten hat. Erst wenn er seine

Kenntnisnahme der Rechtsbelehrung nachweislich erteilt hat,

erfolgt anschließend in einem weiteren und klar abgetrennten

Arbeitsschritt die Verzichtserklärung, die dann der künftige

Versicherungsnehmer per E-Mail an den Makler senden kann.

Die Abfolge der Beratung sollte aber dokumentiert und – für

den Streitfall – gespeichert werden.

Für eine solche Beratungs- und

Dokumentationsverzichtserklärung des Kunden in Textform

kann eine unverbindliche Musterempfehlung zur Verfügung

gestellt werden.
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Insofern wird der Onlinevertrieb im Sinne des § 312c BGB

erheblich erleichtert und auf das jetzige Schriftformerfordernis

wird verzichtet. Dieses trägt den tatsächlichen

Lebensumständen auch angemessen Rechnung. Die

gesetzliche Reduzierung dieses Formerfordernisses kann

also daher nur begrüßt werden.

Diese Möglichkeit des Beratungsverzichtes steht jedoch im

Widerspruch zu einer weiteren gesetzlichen Neuregelung.

Es handelt sich um die §§ 7b und 7c VVG. Bei

diesen beiden gesetzlichen Neuregelungen hat nicht nur

der Versicherer, sondern auch der Versicherungsvermittler

die Informations- und Beurteilungspflichten dieser neuen

gesetzlichen Regelung unbedingt zu wahren.

Es empfiehlt sich natürlich, den Gesetzestext einmal

genauestens nachzulesen. In Kurzfassung muss die

Information mindestens das Folgende beinhalten:

Wenn eine Beratung erfolgt, die Informationen darüber, ob

er dem Versicherungsnehmer eine regelmäßige Beurteilung

der Eignung des Versicherungsanlageproduktes, das

diesem Versicherungsnehmer empfohlen wird, gemäß

§ 7c VVG bietet; geeignete Leitlinien und Warnhinweise

zu den mit Versicherungsanlageprodukten oder

mit bestimmten vorgeschlagenen Anlagestrategien

verbundenen Risiken; Informationen über den

Vertrieb des Versicherungsanlageproduktes,

einschließlich der Beratungskosten und der Kosten

des dem Versicherungsnehmer empfohlenen

Versicherungsanlageproduktes; und wie der

Versicherungsnehmer Zahlungen leisten kann,

einschließlich Zahlungen Dritter.

Des Weiteren folgen nach § 7b VVG auch noch

weitere Informationspflichten über alle Kosten und

Gebühren. Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer

auf sein Verlangen eine Aufstellung der Kosten und

Gebühren zu erhalten. Diese Informationen sind dem

Versicherungsnehmer während der Laufzeit der Anlage

regelmäßig, mindestens aber jährlich, zur Verfügung zu

stellen. Gegebenenfalls hat auch der Versicherungsvermittler

also hierfür Sorge zu tragen.

Nach § 7c VVG gibt es aber auch weitere Fragepflichten, die

im Rahmen einer Beratung zu erfolgen haben:

Kenntnis und Erfahrungen der Versicherungsnehmer im

Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Produkttyp

und den speziellen Typ der Dienstleistung, die finanziellen

Verhältnisse des Versicherungsnehmers, einschließlich der

Fähigkeit des Versicherungsnehmers, Verluste zu tragen

und die Anlageziele, einschließlich der Risikotoleranz des

Versicherungsnehmers.

Diese und weitere gesetzliche Vorgaben werden als

„Geeignetheitsprüfung“ verstanden. Insofern sieht der

Gesetzgeber vor, dass hier auch eine zwingende Beratung zu

erfolgen hat!

Es wäre also widersinnig, Beratungs- und

Beurteilungspflichten bei Versicherungsanlageprodukten

ausdrücklich gesetzlich zu regeln, wenngleich dann doch

der Versicherungsvermittler berechtigt wäre, hier einen

vollständigen Beratungs- und Dokumentationsverzicht zu

vereinbaren. Insofern weisen die neuen VVG-Regelungen in

gewisser Weise Widersprüchlichkeiten auf.

Es ist an dieser Stelle aber auch die Möglichkeit des

Beratungsverzichts gemäß § 7c Abs. 3 VVG-E für die

Versicherungsanlageprodukte zu erwähnen. Danach kann

der Makler (auch der Versicherer bzw. der Vermittler) auf eine

Beratung verzichten, wenn

nicht komplexe Versicherungsanlagen vertrieben

werden, die Vertriebstätigkeit auf Veranlassung

des Versicherungsnehmers erfolgt und der

Versicherungsnehmer eindeutig darüber informiert wurde,

dass der Versicherer/Vermittler bei der Erbringung der

Vertriebstätigkeit die Angemessenheit der angebotenen

Versicherungsanlageprodukte nicht geprüft hat.

Diese „weitere“ Verzichtsvariante ist wohl auch in

standardisierter Form möglich.

Theoretisch wäre es also denkbar, die Geeignetheitsprüfung

nach §§ 7b und 7c VVG vorzunehmen oder im Sinne der

§§ 61, 7c Abs. 3 VVG gleichwohl den Beratungsverzicht

in Textform einzuholen. Die gesetzlichen Regelungen

mögen zwar in der Theorie nebeneinander stehen. Bevor

also der Versicherungsnehmer einen Verzicht erklärt,

müsste in der Regel die Information, die Beratung und

die Abfrage entsprechend der gesetzlichen Regelungen

erfolgen, bevor der künftige Versicherungsnehmer einen

Verzicht erklären kann. Ob es wirklich „Nicht komplexe

Versicherungsanlagen“ gibt, bleibt der Rechtsprechung und

dem künftigen Anbieterverhalten vorbehalten.

Wir würden jedoch empfehlen, dass Sie sich nicht auf

ein solches „juristisches Glatteis“ begeben und auch

bei Versicherungsanlageprodukten nicht den Entwurf des

Beratungs- und Dokumentationsverzichtes verwenden. Damit

Sie als Vermittler oder Makler den entsprechenden Nachweis

einer ordentlichen und gesetzeskonformen Beratung eines

Versicherungsanlageproduktes geleistet haben, sollten Sie

also im Eigeninteresse eine Dokumentation der erfolgten
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Beratung vornehmen. Nur so können Sie nachweisen,

dass Sie die erforderlichen Fragen gestellt haben und

eine Geeignetheitsprüfung nebst Überlassung aller weiteren

Informationen auch in gesetzeskonformer Weise erfolgte.

Fazit

Unsere Empfehlung lautet, nicht einen Beratungs- und

Dokumentationsverzicht bei Versicherungsanlageprodukten

automatisiert im Bereich des Fernabsatzes einzufordern,

auch wenn künftig ein solcher einfacher Verzicht per E-

Mail (also in Textform) möglich ist; vgl. §§ 7c Abs. 3,

61 Abs. 2 VVG-E. Hingegen kann sich der Beratungs-

und Dokumentationsverzicht bei der Onlinevermittlung

von Sachversicherungsprodukten (oder anderen „Nicht-

Anlageprodukten“) gut anbieten, sodass Sie bereits jetzt

beginnen können, die Programmierung Ihres Onlinevertriebes

im Fernabsatz für das kommende Jahr zu optimieren. Ein

gewisser zeitlicher Vorlauf ist hierbei in der Regel sicherlich

erforderlich.
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